
Landeshauptstadt Magdeburg 
– Der Oberbürgermeister – 
 

 
Dezernat: V Amt 51 

 

 
Drucksache 
DS0455/13 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

11.12.2013 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 17.12.2013 nicht öffentlich Genehmigung OB 

Jugendhilfeausschuss 19.12.2013 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  x 

Beteiligungen 
FB 02, FB 40, Kinderb., V/02 

KFP  x 
 BFP  x 

 
Kurztitel 
 
Bedarfs- und Entwicklungsplan 2014 für Plätze in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 
und Tagespflege der Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 

I. Der Jugendhilfeausschuss bestätigt den zu erwartenden Bedarf im Zeitraum vom 
01.01.2014 bis 31.12.2014 von insgesamt 16.157 Plätzen unter Einbeziehung der 
zu erwartenden Bevölkerungszahl und der durchschnittlichen Inanspruchnahme. 
Der Bedarf unterteilt sich in 3.326 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. 
6.787 Betreuungsplätze stellen den Bedarf für Kinder von drei Jahren bis zum 
Beginn der Schulpflicht dar. Weiterhin ist bedarfsprognostisch eine 
Gesamtkapazität von 6.044 Betreuungsplätzen für Schulkinder  notwendig. 

 
II. Die Deckung dieses Bedarfs erfolgt durch die in der Anlage 1 aufgeführten 

Einrichtungen der freien Träger und der Landeshauptstadt Magdeburg sowie 
durch die Plätze in Tagespflegestellen. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  5151 Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
 36101, 36501  ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

 2014 JA  NEIN X 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:  DKKiFöG 

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
2014 78.236.100 DKKiFöG gesamt Diverse Sk 78.236.100 0 

2014 6.792.932 
DKPK-FB02 
gesamt Diverse Sk 6.603.000 189.932 

2014  
2014  
Summe:        85.029.032 €                                                                             84.839.100 €      189.932 €      

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...        
20...        
20...        
20...        
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...        
20...        
20...        
20...        
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...        
20...        
20...        
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20...        
Summe:   

 

III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...        
20...        
20...        
20...        
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:        
20...        
für        
20...        
20...        
20...        
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich 

Sachbearbeiter Unterschrift AL / FBL 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)  Unterschrift    Herr Brüning 

 
 Termin für die Beschlusskontrolle  
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Begründung: 
 
 
1  Einleitung 
Ab dem 01. August 2013 haben gemäß § 3 KiFöG LSA alle Kinder in Sachsen-Anhalt einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tagespflegestelle oder einer 
Kindertagesstätte.  
 
Der Bedarfs- und Entwicklungsplan für Kindertageseinrichtungen beschreibt den 
voraussichtlichen Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt auf 
Grundlage der Infrastrukturplanung (DS0276/12) und den Anmeldungen für das 
Haushaltsjahr 2014 der Träger von Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt 
Magdeburg. Die Bedarfsplanung für die Hortkinder sowie für die integrativ betreuten Kinder 
erfolgt innerhalb der Hortentwicklungsplanung.   
 
 
2  Allgemeines 
2.1  Rechtliche Grundlagen der Kinderbetreuung 
Im § 10 KiFöG LSA (Sicherstellungsaufgabe und Bedarfsplanung) wurde im Zuge der 
Novellierung die Bedarfsplanung nach § 80 Abs. 1 Nr. 2 und 3 SGB VIII erweitert. Weiterhin 
wird die Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen der Bedarfsplanung 
beschrieben, die es nun zu berücksichtigen gilt (Termine 21.05.2013 und 20.11.2013 sowie 
Anhörung laut Anlage 2). 
 
Folgende gesetzliche Rahmenbedingungen sind zur Umsetzung der Kinderbetreuung in der 
Landeshauptstadt Magdeburg gültig: 
 

• Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 
• Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – 

Bekanntmachung vom 27. Dezember 2004 (BGBl I S. 852) in der gültigen Fassung 
• Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt – Kinderförderungsgesetz – (KiFöG) vom 
31.01.2013 

• Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung vom 17.12.2008 (GVBl. LSA Nr. 
28/2008) 

 
2.2  Der gesetzliche Planungsauftrag 
Gemäß des § 79 Abs. 1 SGB VIII hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamt- 
und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben des Sozialgesetzbuches VIII. 
Daraus resultiert die Gesamtverantwortung nach § 80 SGB VIII für den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe: 
 

• den Bestand an Einrichtungen ist festzustellen, 
• den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen 

junger Menschen und der Personensorgeberechtigten ist zu ermitteln, 
• die zur Befriedigung des Bedarfes notwendigen Vorhaben sind rechtzeitig und 

ausreichend zu planen und es ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein 
unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 

 
2.3  Planungsansatz 
Die Planung beruht auf dem prognostischen Bedarf an Betreuungsplätzen für die 
Betreuungskategorien Kinderkrippe und Kindergarten in der Landeshauptstadt Magdeburg. 
Grundlagen bilden hierfür: 
 

• die Geburtenentwicklung, 
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• die Bevölkerungszahlen, 
• die Inanspruchnahme nach der Berechnung der Stabstelle für Jugendhilfe-, 

Sozial- und Gesundheitsplanung V/02 nach den Angaben der 
„Infrastrukturplanung Tagesbetreuung von Kindern unter 7 Jahren 2012 – 2015“ 
(DS0276/12), 

• die vorhandenen Kapazitäten der Kindertageseinrichtungen auf der Basis der  
      erteilten Betriebserlaubnisse  

 
Die Bedarfsermittlung verfolgt das Ziel, ein rechtsanspruchserfüllendes und wohnortnahes 
Angebot an Kindertageseinrichtungen zu schaffen, dass sich: 

• an dem Wunsch- und Wahlrecht (§ 3b KiFöG LSA) der Eltern, 
• der Realisierung des Erziehungs- und Bildungsauftrages in Form des 

Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ (§ 5 Abs. 3 
KiFöG LSA), 

• an der Vereinbarkeit von Familien und Beruf orientiert. 
 
Bei in öffentlich finanzierter und in privater Trägerschaft betriebenen Einrichtungen ergeben 
sich auf Grundlage der flexiblen Betriebserlaubnisse der Träger im Jahr 2014 rechnerisch bei 
angenommenen 3.326 KK-Plätzen und zzgl. 275 Tagespflegeplätzen bei Auslegung dann zu 
erteilender Betriebserlaubnisse 7.109 KG-Plätze sowie maximal 6.732 Hortplätze. 
 
Ab 01.08.2013 hat jedes Kind einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen 
Betreuungsplatz in allen Betreuungsarten. Der Anspruch nach Abs. 1 und 2 gemäß § 3 gilt 
als erfüllt, wenn, wie in Abs. 5 benannt, ein Platz für Kinder in einer zumutbar erreichbaren 
Tageseinrichtung oder unter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 bis 4 des SGB VIII in 
einer Tagespflegestelle angeboten wird. Tageseinrichtung und Tagespflegestelle sollen 
hierbei miteinander kooperieren.  
 
Eltern können den Betreuungsbedarf ihres Kindes entsprechend ihrer individuellen 
Erfordernisse in Abstimmung mit den Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen 
selbst wählen, daher hat die Landeshauptstadt drei verschiedene Stundenkategorien zur 
Betreuung der Kinder eingeführt. Eine Betreuung von Kindern in Tagespflege ist im Alter von 
0-3 Jahren und vom schulpflichtigen Alter bis zum vollendetem 14. Lebensjahr zu 
gewährleisten. Dies erfordert u. a. auch die Prüfung und das Vorhalten der sächlichen und 
räumlichen Bedingungen in den Tagespflegestellen. Im Sinne des § 6 KiFöG LSA Abs. 1 ist 
Tagespflege Alternative und Ergänzung zur Förderung und Betreuung. Tagespflegestellen 
sollen hierbei ihre Angebote insbesondere in Kooperation mit Tageseinrichtungen gestalten 
und die gleichen Aufgaben im Rahmen der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
wahrnehmen wie Tageseinrichtungen. Des Weiteren ist es erforderlich, in der Tagespflege 
ein verlässliches Vertretungssystem aufzubauen und aufrecht zu erhalten.  
 
Hinweis: In der Anlage 1 für 2014 wurde durch die Träger nicht immer einrichtungsbezogen 
für die Planungsgrundlage die erteilte maximale Belegungsmöglichkeit der geltenden 
Betriebserlaubnis angegeben. 
 
 
3 Entwicklungen im Bereich der Kindertagesbetreuung in der Landeshauptstadt  

Magdeburg 
3.1       Bevölkerungszahlen als Ausgangsbasis 
Der Bedarfs- und Entwicklungsplan für 2014 hat eine neue Datengrundlage, um eine 
Vereinheitlichung und größere Vorhersagegenauigkeit zu erzielen. Abweichend von der 
bisherigen Methode, die durchschnittliche Belegung des Vorjahres als 
Berechnungsgrundlage anzunehmen, basiert der vorgelegte Plan auf der Grundlage der zu 
erwartenden Bevölkerungszahl und der durchschnittlichen Inanspruchnahme. 
 
Für die Ermittlung der notwendigen Platzkapazität wurde von folgenden 



6 

Eckdaten/Prognosewerten ausgegangen: 
 

• Anzahl der Kinder in der Altersgruppe 0 bis unter 3 Jahre in den Jahren 2013/2014  
• Anzahl der Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung 
• Anzahl der Schüler/ -innen im Grundschulalter in den Jahren 2013/2014 
• Inanspruchnahme der Betreuungsangebote im Vergleich zur Bevölkerungszahl  

(Quelle: LH Magdeburg – V/02) 
 
Der Ansatz in der Drucksache DS0276/12 legt dar, dass bezüglich der Entwicklung der 
Alterskohorten zur Tagesbetreuung davon auszugehen ist, dass Schwankungen in den 
einzelnen Betreuungsbereichen (KK, KG) für die nächsten Jahre zu prognostizieren sind. 
 
Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung 
 
Jahr 
 

 
0 bis unter 3 

Jahre 

 
3 bis unter 
6,5 Jahre 

 
6,5 bis unter 

11 Jahre 

 
11 bis unter 
14 Jahren 

 
insgesamt 

2013 6.303* 6.841* 7.478** 4.659** 25.281 
2014 6.333* 7.022* 7.768** 4.663** 25.786 
2015 6.336* 7.099* k. A. k. A. 13.435 
2016 6.316* 7.143* k. A. k. A. 13.459 
Quelle:  *  DS0276/12 – Infrastrukturplanung von Kindern unter 7 Jahren – 2012 
bis2015 
 ** LH Magdeburg V/02 – Prognose September 2013 
 
Grafik 1: Bevölkerungsentwicklung  
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3.2 Durchschnittliche Inanspruchnahme der Betreuungsplätze 
Tabelle 2: Prognose der Inanspruchnahme 
Jahr 0 bis unter 3 Jahre 3 bis unter 6,5 

Jahre 
insgesamt 

2013 3.306* 6.673* 9.979 
2014 3.326* 6.787* 10.113 
2015 3.334* 6.899* 10.233 
2016 3.328* 6.968* 10.296 
Quelle: *eigene Prognose von V/02 in der DS0276/12 – Infrastrukturplanung von Kindern 

unter 7 Jahren – 2012 bis 2015 
 
Der Bedarf in den Altersgruppen teilt sich wie folgt auf: 
 
  

0 bis unter 3 
 

3 bis unter 6,5 
 

6,5 bis unter 11 
11 bis unter 14 

Jahre 
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Jahre 
 

Jahre 
 

Jahre 
 

 
Inanspruchnahme* 

 
51 % 94 % 76 % 3 % 

Quelle:  *LH Magdeburg V/02 – Stichtag 01.01.2013 
 
„Die vorhandene Kapazität lt. Betriebserlaubnis von 242 Plätzen in KK/KG und 42 im Hort für 
behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder ist am 01.01.2013 mit 238 Kindern in 
KK/KG und 52 Kindern im Hort ausgelastet worden, was keinen wesentlichen Anstieg zum 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Für Plätze in Kindertageseinrichtungen ergeben sich 
stichtagsbezogen unterschiedliche Nutzerquoten.“ (LH Magdeburg V/02) 
 
Als Risikofaktor für die Berechnung der Personalkosten ist eine mögliche Erhöhung 
der täglichen Betreuungsstunden anzusehen. Aufgrund der Gesetzesänderung im 
Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt ab August 2013 haben alle Kinder einen 
Anspruch auf Ganztagsbetreuung (bis zu 10 Betreuungsstunden pro Tag). 
 
Die Entwicklung der Inanspruchnahme der Betreuungszeiten wird durch das Jugendamt 
beobachtet und unter anderem Gegenstand einer Fachtagung im Jahr 2014 sein. 
 
Ausgangspunkt für die Berechnung stellt immer der Bevölkerungsanteil der jeweiligen 
Altersstufen dar. 
 
3.3 Entwicklung Tagespflege 
Die nachfolgende Übersicht ermöglicht einen Überblick über die Anzahl der jeweils im Juli 
eines jeden Jahres tätigen Tagespflegepersonen. Hier musste ein „Stichmonat“ ausgewählt 
werden, da durch häufige Veränderungen die Anzahl der Tagespflegepersonen schwankt 
und nur dadurch ein Vergleichsmaßstab geschaffen werden kann. Eine stetige Steigerung ist 
erkennbar. 
 
 
Grafik 2: Entwicklung der Anzahl der Tagespflegepersonen mit gültiger Pflegeerlaubnis 
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Weiterhin erfolgt in diesem Zusammenhang auch eine Betrachtung der gesamten 
(Belegungs-) Zahlen pro Jahr. 
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Grafik 3: Übersicht der belegten Plätze pro Monat (im Durchschnitt) in Tagespflege seit 2006  
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Die Entwicklung der Belegung innerhalb des Betreuungsangebotes Tagespflege stellt sich 
von 2012 bis Mitte 2013 wie in der Grafik 4 dar. Hierbei ist eine stetige Steigerung zu 
erkennen. 
 
 
Grafik 4: Monatliche Übersicht der belegten Plätze in Tagespflege 
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Quelle:  monatliche Meldung der abgeschlossenen Verträge in der Tagespflege im Jugendamt  

(Amt 51) Magdeburg, Stand: August 2013 
 
 
4 Aufgaben bei der Umsetzung des Betreuungsauftrages 
Innerhalb der Betreuung der Kinder gilt es für die Kindertageseinrichtungen und 
Tagespflegestellen nach §§ 5 und 8 KiFöG LSA, die Inklusion von Kindern zu fördern und 
somit zur Verbesserung der Chancengleichheit beizutragen. Alle Einrichtungen und 
Tagespflegestellen sind verpflichtet, eigenverantwortlich den Erziehungs- und 
Bildungsauftrag, das Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt „Bildung elementar“, 
umzusetzen. Dieser Prozess ist im Bereich der Tagespflege mit erhöhten Anforderungen an 
die Tagespflegeperson im Rahmen der Umsetzung der frühkindlichen Bildungsprozesse und 
Erziehung sowie der Entwicklung und Förderung von Kindern verbunden. 
 
Das heißt, dass unter Berücksichtigung der Fachlichkeit gemäß § 6 Abs. 3 vorrangig 
ausgebildete Fachkräfte in Tagespflege nach § 21 Abs. 3 zum Einsatz angestrebt werden. 
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Mit der Novellierung steigt gemäß § 79 SGB VIII die Gesamtverantwortung des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe. Angemessene Evaluations- und Qualitätssicherungsinstrumente 
sind zu entwickeln und dem somit wachsenden quantitativen und qualitativen Bedarf sowie 
den neuen inhaltlichen Schwerpunkten im Rahmen der Kindertagesbetreuung gerecht zu 
werden.  
 
Hinsichtlich der Fachaufsicht, Begleitung und Qualitätssicherung in den Tagespflegestellen 
erfordert die Rolle und die Verantwortung des Jugendamtes eine Bewusstseinsschärfung für 
die Erlaubniserteilung gemäß § 43 SGB VIII.  
 
In Umsetzung der KiFöG-Novellierung sind bis zum Jahr 2015 gesonderte Vereinbarungen 
mit allen Trägern zu schließen mit den Inhalten 

- Einführung zur Umsetzung gesonderter Standards, 
- Einführung des Finanzierungsverfahrens, 
- Entgeltvereinbarungen, 
- Vereinbarungen zum Leistungsgegenstand 

- und Qualitätsstandards nach § 78 b SGB VIII. 
 
 
5 Finanzielle Auswirkungen der Bedarfs- und Entwicklungsplanung 2014 im De- 
            ckungskreis KiFöG 
5.1   Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen  

(DKKiFöG, Sachkonto 53182100 und 53182150) 
 
Planansatz 2014, SK 53182100 (freie Träger)          = 72.434.900 EUR  
Planansatz 2014, SK 53182150 (komm. Kitas)        =   2.872.600 EUR 
Gesamt Plan 2014 Zuschüsse lfd. Betrieb               = 75.307.500 EUR   
 

Auf der Basis der Antragstellungen der vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
derzeitig finanzierten freien Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. der drei neuen 
kommunalen Kitas (Annahme: Eröffnung ab 02/2014) für das Haushaltsjahr 2014 wurden für 
eine geplante Jahressumme der Gesamtkinderzahl von 191.728 (monatliche Belegung: 
15.977) Mittel für die Zuschüsse für Personal- und Sachkosten in Höhe von 75.307.500 EUR 
veranschlagt.  Darin enthalten sind 500.000 EUR  für Nachzahlungen aus Vorjahren. Es wird 
davon ausgegangen, dass diese Mittel durch den Stadtrat genehmigt werden. Die geplanten 
durchschnittlichen Zuwendungen pro Platz über alle Betreuungsarten liegen somit bei 392,78 
EUR/Monat.  
 
Ab 2014 ist zu beachten, dass die Träger keine Einnahmen mehr aus Elternbeiträgen 
erhalten und sich deren Zuschüsse aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg  u. 
a. um diesen Betrag zukünftig erhöhen. Für 2014 werden dafür von der Landeshauptstadt 
Magdeburg neu gemäß der Drucksache DS0186/13 Erträge aus Kostenbeiträgen abzgl. der 
Ermäßigungen für Geschwisterstaffelungen und Erlasse (Sachkonto 43217150) in Höhe von 
12.176.400 EUR geplant, welche diese Mehraufwendungen teilweise ausgleichen. 
 
Mit dem KIFÖG neu werden sich auch die Zuwendungen vom Land für den Betrieb von 
Kindertageseinrichtungen (Sachkonto 41411300) um voraussichtlich 3.521.100 EUR im 
Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2013 für 2014 erhöhen und damit ebenfalls zur 
Deckung des  Mehraufwandes beitragen. 
 
Wegen der Neuregelung zur Kostenbeitragserhebung entfallen ab 2014 die 
Ausgleichszahlungen an freie Träger für Elternbeitragsübernahmen bei Erlass von 
ursprünglich geplanten 3.000.000 EUR/Jahr (Sachkonto 53312110). 
 
Die geplante Gesamtkapazität an monatlichen Plätzen (ohne Tagespflege) dieser 
Beschlussvorlage über alle Betreuungsarten liegt mit 15.895 Plätzen um 82 Plätze monatlich 
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und somit um 984 Plätzen jährlich unter dem vorgenannten Haushaltsansatz 2014. Die 
geplanten Haushaltsmittel sind unter diesen Voraussetzungen auskömmlich. 
 
5.2   Aufwendungen für die Tagespflegeplätze (DKKiFöG, Sachkonto 53312100) 

 
Planansatz 2014            = 1.665.400 EUR 
vorauss. Bedarf lt. Kitaplan     = 1.665.400 EUR 

 
Für die Tagespflege wurden im Deckungskreis DKKiFöG für das Haushaltsjahr 2013 im 
Sachkonto 53312100 finanzielle Mittel in Höhe von 1.665.400 EUR angemeldet. Dabei wird 
von einer durchschnittlichen Belegung von 275 Plätzen monatlich ausgegangen. Dies 
entspricht auch der Kapazitätsplanung in dieser Drucksache.  
Gemäß DS 0466/13 Folgen aus der Umsetzung des KiFöG (neu) in der Landeshauptstadt 
Magdeburg, Beschlusspunkt II, ergibt sich aus der Überarbeitung der Tagespflegerichtlinie 
sowie der Anpassung der Finanzierungsrichtlinie an das neue KiFöG LSA ein Mehrbedarf in 
Höhe von 107.060 EUR. Von einer Planansatzkorrektur wird abgesehen, da die Planansätze 
2014 in DKKiFöG aufgrund fehlender Praxiserfahrung überwiegend auf prognostischen, 
modellhaften Hochrechnungen beruhen. Aus diesen Gründen beinhaltet die Planung des 
DKKiFöG insgesamt eine Risikogröße von ca. 1 Mio. EUR, die in der Haushaltsdurchführung 
2014 konsolidiert werden muss. Dieser Betrag geht als vertretbares Planungsrisiko für das 
Haushaltsjahr 2014 in den HH-Plan ein.  
  
5.3   Sonderbedarfe (DKKIFÖG, Sachkonto 53182210) 
 

Planansatz 2014                       = 350.000 EUR 
 
vorauss. Bedarf lt. Kitaplan        = 350.000 EUR 

 
Für die Mehrbedarfe, welche nicht aus den Sachkostenpauschalen gedeckt werden können, 
sind Planungsmittel in Höhe von 350.000 EUR vorgesehen. Für die Planung 2014 wurden 
nach einer aktuellen Ermittlung für neun Einrichtungen (Mietkosten) und für eine Einrichtung 
(Zinszahlungen) in Höhe von 334.000,00 EUR vorsorglich eingestellt.  
 
Der Abruf der Mittel darf nur auf Antrag erfolgen, in dem nachgewiesen wird, dass dadurch 
die Pauschale für übrige Kosten überschritten wird. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten in 
Kindertageseinrichtungen werden Umzüge notwendig sein. Daraus entstehen Kosten in 
Höhe von weiteren 16.000,00 EUR (drei Horte, eine Kita á 4.000,00 EUR). 
 
Zur Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 3 KIFÖG LSA werden sechs neue Einrichtungen 
in 2014 errichtet. Es handelt sich dabei sowohl um Neubauten als auch um Mietobjekte. 
Hierzu liegen Stadtratsbeschlüsse vor (DS0091/12, DS0002/12, DS0036/13, DS0200/13 im 
Beschlussumlauf) vor. Inwieweit Kapazitätserhöhungen auf diese Aufwendungen Einfluss 
haben, ist nicht im Voraus zu beziffern.  

 
5.4 Investive Zuschüsse zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen  
      (DKKIFÖG/ Sachkonto 53185100 und 53185150) 

 
Planansatz 2014                        = 120.000 EUR 
vorauss. Bedarf lt. Kitaplan         = 120.000 EUR 

 
Laut aktuell gültiger Finanzierungsrichtlinie ab 01.01.2011 handelt es sich hierbei um 
Sonderbedarfe im Rahmen der Bereitstellung zusätzlicher Plätze in 
Kindertageseinrichtungen. Die Aufwendungen sind erforderlich zur Sicherung des 
Rechtsanspruchs zur Tagesbetreuung von Kindern. Die von den Trägern in solchen Fällen 
beantragten zusätzlichen Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für neue 
Gruppenräume sind unabweisbar. Im Plan 2014 sind Mittel in Höhe von 120.000 EUR 
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vorgesehen, mit denen die Einrichtungen gem. Grundsatzbeschlüsse der DS0002/12 
„Errichtung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern“ und der DS0091/12 
„Erweiterung der Kapazitäten zur Tagesbetreuung von Kindern unter 7 Jahren“  teilweise neu 
ausgestattet werden könnten. Für die laufende Unterhaltung und für Ersatzbeschaffungen 
von Einrichtungsgegenständen werden voraussichtlich für sechs Gruppenräume á 20.000,00 
EUR benötigt. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 - Platzkapazitäten nach Anmeldungen für das Haushaltsjahr 2014 der Träger von 
                 Kindertageseinrichtungen in der Landeshauptstadt Magdeburg 
Anlage 2 – Änderungswünsche nach Herstellen des Benehmens der Träger 
Anlage 3 – Zusammenfassung Herstellen des Benehmens der Träger 
 
 
 
 




